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Verlängerung der Regelungen zum Kurzarbeitergeld 

Zusammenfassung 

 

Die Verlängerung von Kurzarbeitergeldregelungen im Rahmen des Kurzarbeitergeldver-

längerungsgesetzes wurde am 25. März 2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Änderungen des Kurzarbeitergeldverlängerungsgesetzes (vgl. Rundschreiben 22/25 

vom 21. Februar 2022) wurden heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.  

 

Damit werden folgende Regelungen bis zum 30. Juni 2022 verlängert: 

 

• Anrechnungsfreiheit von Entgelt aus während der Kurzarbeit aufgenommenen  

Minijobs, 

• erhöhtes Kurzarbeitergeld bei längerer Bezugsdauer, 

• verringertes Mindesterfordernis von 10 % als Voraussetzung für die Gewährung 

von Kurzarbeitergeld, 

• Verzicht auf den Aufbau von Minusstunden als Voraussetzung für die Gewährung 

von Kurzarbeitergeld, 

• Ausweitung der maximalen Bezugsdauer auf bis zu 28 Monate, längstens bis zum 

30. Juni 2022 rückwirkend zum 1. März 2022, 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl122s0482.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0482.pdf%27%5D__1648200980489
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• Einführung einer Verordnungsermächtigung, die die Bundesregierung bis zum  

30. September 2022 zur Verlängerung dieser Regelungen ermächtigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Jan Dannenbring gez.  Dr. Marlene Schubert 

Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt,  Referatsleiterin 

Tarifpolitik und Arbeitsrecht 

 

Anlage 


